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§ 206 10 Gleichbehandlung der
Insolvenzglaubiger

IO - Insolvenzordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Exekutionen einzelner Insolvenzglaubiger in das Vermdgen des Schuldners sind wahrend des
Abschopfungsverfahrens nicht zulassig.

2. (2)Eine Vereinbarung des Schuldners oder anderer Personen mit einem Insolvenzglaubiger, wodurch diesem
besondere Vorteile eingeraumt werden, ist ungultig. Was auf Grund einer ungultigen Vereinbarung oder auf
Grund eines zur Verdeckung einer solchen Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungsverhaltnisses geleistet
worden ist, kann, unbeschadet weitergehender Ersatzanspriiche, binnen drei Jahren nach Beendigung oder
Einstellung des Abschopfungsverfahrens zuriickgefordert werden.

3. (3)Gegen eine Forderung des Schuldners, insbesondere auf die Bezlge, die von der Abtretungserklarung erfal3t
werden, kann der Drittschuldner eine Forderung gegen den Schuldner nur aufrechnen, soweit er bei einer
Fortdauer des Insolvenzverfahrens nach 88 19 und 20 zur Aufrechnung berechtigt ware.

In Kraft seit 17.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/io/paragraf/19
file:///

	§ 206 IO Gleichbehandlung der Insolvenzgläubiger
	IO - Insolvenzordnung


